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	Was § 26 BDSG regelt
	Diese Anforderungen werden an § 26 Abs. 2 BDSG gestellt

	§ 26 Abs. 8 BDSG regelt, wer Beschäftigte sind. Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:

· Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschließlich der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Verhältnis zum Entleiher
· Zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte
· Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden)
· In anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte
· Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugendfreiwilligengesetz oder dem Bundesfreiwilligendienstgesetz leisten
· Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen, anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigte und die ihnen Gleichgestellten
· Beamtinnen und Beamte des Bundes, Richterinnen und Richter des Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie Zivildienstleistende
· Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist, gelten als Beschäftigte. 

Personenbezogene Daten dürfen „zum Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses“ verarbeitet werden. Dies muss zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus Gesetz oder Tarif- bzw. Betriebsvereinbarung ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich sein.

	Für die Beurteilung der Freiwilligkeit gelten nach § 26 Abs. 2 BDSG klar festgelegte Regeln:

· Es wird die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit des jeweiligen Kollegen berücksichtigt und die Umstände unter denen die Einwilligung erteilt wurde, geprüft.
· Freiwilligkeit kann auch vorliegen, wenn für den Beschäftigten ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und Beschäftigte gleichgelagerte Interessen verfolgen.
· Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Ihr Arbeitgeber muss Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen über den Zweck der Datenverarbeitung und über Ihr Widerrufsrecht nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/679 schriftlich aufklären.




